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Lehrambulatorien 

§ 13. (1) Lehrambulatorien im Sinne der §§ 7 Abs. 4 und 8 Abs. 2 sind jene Krankenanstalten in der 
Betriebsform selbständiger Ambulatorien, die vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales 
nach Anhörung der Österreichischen Ärztekammer als Lehrambulatorien für die Ausbildung zum Arzt für 
Allgemeinmedizin oder zum Facharzt eines Sonderfaches anerkannt worden sind. Die anerkannten 
Lehrambulatorien sind in das beim Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales geführte 
Verzeichnis der anerkannten Lehrambulatorien aufzunehmen. 

(2) Die Anerkennung als Lehrambulatorium ist zu erteilen, wenn gewährleistet ist, daß 

 1. für die Ausbildung ein zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden 
Sonderfaches zur Verfügung steht (Ausbildungsverantwortlicher) und neben diesem mindestens 
ein weiterer zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden 
Sonderfaches beschäftigt ist; 

 2. der Ausbildungsverantwortliche oder dessen Stellvertreter in einem solchen Ausmaß beschäftigt 
wird, daß durch deren Anwesenheit während der Betriebszeiten des Lehrambulatoriums eine 
Tätigkeit der Turnusärzte nur unter Anleitung und Aufsicht eines für die Ausbildung 
verantwortlichen Arztes erfolgen kann; 

 3. die erbrachten medizinischen Leistungen nach Inhalt und Umfang den in Ausbildung stehenden 
Ärzten die erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen in ambulanten Untersuchungen und 
Behandlungen vermitteln; 
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 4. das Lehrambulatorium über alle zur Erreichung des Ausbildungszieles erforderlichen fachlichen 
Einrichtungen und Geräte einschließlich des erforderlichen Lehr- und Untersuchungsmaterials 
verfügt; 

 5. die im Abs. 6 vorgesehenen wöchentlichen Ausbildungszeiten durch die Betriebszeiten 
eingehalten werden. 

(3) Gleichzeitig mit der Anerkennung als Lehrambulatorium ist die Zahl der Ausbildungsstellen, die 
wegen des Ausbildungserfolges nicht überschritten werden darf, unter Berücksichtigung der im Abs. 2 für 
die Anerkennung als Lehrambulatorium genannten Voraussetzungen einschließlich der Zahl der 
ausbildenden Ärzte festzusetzen. 

(4) Für jede Ausbildungsstelle ist neben dem Ausbildungsverantwortlichen mindestens ein weiterer 
zur selbständigen Berufsausübung berechtigter Facharzt des betreffenden Sonderfaches zu beschäftigen. 

(5) Die Träger der Lehrambulatorien haben in kürzestmöglicher Zeit und unter Beachtung der für die 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin oder zum Facharzt im Rahmen eines Lehrambulatoriums 
vorgesehenen Ausbildungszeiten im Lehrambulatorium für die bestqualifizierende Ausbildung der 
Turnusärzte zu sorgen. Der Ausbildungsverantwortliche ist zur Ausbildung dieser Ärzte mit dem Ziel der 
selbständigen Ausübung des ärztlichen Berufes als Arzt für Allgemeinmedizin oder Facharzt des 
jeweiligen Sonderfaches verpflichtet. Er kann hiebei von einem zur selbständigen Berufsausübung 
berechtigten Facharzt des jeweiligen Sonderfaches unterstützt werden (Ausbildungsassistent). 

(6) Die praktische Ausbildung ist zur Erreichung des Ausbildungszieles möglichst gleichmäßig bei 
einer Kernarbeitszeit von 35 Wochenstunden untertags auf die Arbeitstage der Woche aufzuteilen. 

(7) Unter Wahrung der Qualität der Ausbildung kann mit dem Turnusarzt Teilzeitbeschäftigung zur 
Pflege eines Kindes vereinbart werden. §§ 15 ff des Mutterschutzgesetzes 1979 oder § 8 des Eltern-
Karenzurlaubsgesetzes sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß die Wochendienstzeit bei Turnusärzten in 
Ausbildung zum Arzt für Allgemeinmedizin um höchstens 40 vH, bei Turnusärzten in Ausbildung zum 
Facharzt um höchstens die Hälfte der Kernarbeitszeit (Abs. 6) herabgesetzt werden darf. Die 
Mindestdauer sowie die Höchstdauer der Ausbildung im Rahmen eines Lehrambulatoriums wird, sofern 
Teilzeitbeschäftigung in Anspruch genommen wird, entsprechend verlängert. 

(8) Die in Ausbildung stehenden Turnusärzte sind vom Leiter des Lehrambulatoriums bis längstens 
15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres schriftlich im Wege der Landesärztekammer der 
Österreichischen Ärztekammer unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums jeweils zum Stichtag 
1. Jänner und 1. Juli eines jeden Jahres bekanntzugeben. 

(9) Eine rückwirkende Anerkennung von Lehrambulatorien oder Festsetzung von Ausbildungsstellen 
ist nur auf Antrag und nur für einen Zeitraum zulässig, in dem die hiefür geltenden Voraussetzungen ohne 
Unterbrechung vorgelegen sind. Die Anerkennung als Lehrambulatorium oder Festsetzung einer 
Ausbildungsstelle ist vom Bundesminister für Arbeit, Gesundheit und Soziales nach Anhörung der 
Österreichischen Ärztekammer zurückzunehmen, wenn sich die für die Anerkennung als 
Lehrambulatorium oder für die Festsetzung einer Ausbildungsstelle maßgeblichen Umstände geändert 
haben oder nachträglich hervorkommt, daß eine hiefür erforderliche Voraussetzung schon ursprünglich 
nicht bestanden hat. 
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